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§ 31 Bgld. LP § 31

Bgld. LP - Burgenlandisches Landes-Personalvertretungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.07.2025

(1) Die erstmalige Wahl der Personalvertreter nach den Vorschriften dieses Gesetzes ist innerhalb eines Jahres nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes von der Landesregierung auszuschreiben.

(2) Die gemalRR§ 5dieses Gesetzes dem LandespersonalausschuR obliegenden Aufgaben hat bis zum erstmaligen
Zusammentritt dieses Ausschusses die Landesregierung wahrzunehmen.

(3) AnlaBlich der erstmaligen Wahl der Personalvertreter obliegt die Bestellung der Wahlausschiisse den Leitern der
Dienststellen, bei denen diese Ausschiisse zu bilden sind, fir die beim Amt der Landesregierung zu bildenden
Wahlausschisse dem Landeshauptmann als Vorstand des Amtes der Landesregierung. Bei der erstmaligen
Zusammensetzung der Wahlausschiisse ist davon auszugehen, dall jede fir den betreffenden Ausschuf
wahlwerbende Gruppe mindestens einen Vertreter entsenden kann, und zwar auch dann, wenn dadurch die in den
88 14 Abs. 2und 15 Abs. 1 festgesetzten Zahlen der Mitglieder der Wahlausschisse Uberschritten werden. Bis zum
erstmaligen Zusammentritt der Wahlausschiisse haben die diesen Ausschiissen gemal3 § 18 obliegenden Aufgaben die
Leiter der Dienststellen, bei denen diese Ausschisse zu bilden sind, fir die beim Amt der Landesregierung zu
bildenden Wahlausschusse der Landeshauptmann, wahrzunehmen.

(4) Die bestehende Provisorische Personalvertretung ist zur Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchfihrung der
ersten Wahl heranzuziehen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_lp/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_lp/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_lp/paragraf/18
file:///

	§ 31 Bgld. LP § 31
	Bgld. LP - Burgenländisches Landes-Personalvertretungsgesetz


